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— Als in Urnäfchcn die Wahl des ersten Abgeordneten
in die Revisions ^ Kommission aus Daniel Nef gefallen war,
verlangte dieser von der Kirchhöre Instruktion, ob er für die

Ocffcntlichkcit der Verhandlungen stimmen solle oder nicht, mit
dem Beifügen: er für sich sei für die.Oeffentlichkeit. Bei der

Abstimmung ergab es sich, daß die große Mehrheit der Stimmen
vem Antrag beipflichtete. Wer hätte wohl vor wenigen Jahren
noch erwartet, daß von Urnäschen zuerst ein solches Begehren
förmlich ausgehen werde?

— Als es an der letzten Landsgemeinde um den Pfarrer in der
Grub zu thun war, ihn in den Revisionsrath zu erwählen,
schüttelten Einige ob dem Namen Pfarrer die Köpfe und man
hörte verschiedene Bemerkungen. Einer sagte: Nichts, nichts
Pfarrer, die müssen zu den Büchern sehen, daß sie keine

Schaben bekommen.
Ein Anderer bemerkte: Der Mann wäre ganz recht, wenn

er nur eine andere Profession hätte.
Ein Dritter: Nur kein Schwarzhösler, einem Schwarzhösler

ist nie zu trauen u. f. w.

Anzeige.
Da es bei der gegenwärtig stattfindenden Revision des

Landbuches von Wichtigkeit ist, daß jeder Landmann
dasselbe kenne, um die vorgeschlagenen Veränderungen mit
demjenigen, was das bisherige Landbuch enthält, ver-
gleichen zu können: so haben sich Unterzeichnete entschloß-

sen, den Preis desselben während der Dauer der
Revision und so lange die noch vorhandenen Exemplare
ausreichen, so stark herunter zu setzen, daß selbst der
unvermöglichste Lanvmann sich dasselbe anzuschaffen im
Stande ist, — nämlich das Stück einzeln auf 15 kr.
und dutzendweise zu 12 kr.

Von der "Sammlung der in Kraft bestehen-
denBeschlüssdu. s. w." ist nur noch eine kleine An-
zahl vorräthig. Der Preis derselben bleibt unverändert
auf 16 kr. MeyerundZuberbühler.
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